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Anhang zur Satzung des Verbandes  
der Zoologischen Gärten (VdZ) e.V.  

über Anforderungen an Mitgliedzoos 

 

 

 

Mit ihrem Beitritt zum VdZ verpflichten sich Zoologische Gär-
ten, die nachfolgend beschriebenen Aufgaben im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten wahrzunehmen und die folgenden Zielsetzun-
gen anzustreben. 
 
 
I. Grundsätze 
 

1. Mitgliedzoos des VdZ verstehen sich als im Interesse der 
Allgemeinheit arbeitende Kultureinrichtungen, in denen 
Tiere nach den Erkenntnissen der Tiergartenbiologie sowie 
in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen gehalten 
werden. Zoos übernehmen hoheitliche Aufgaben und ori-
entieren sich bei ihrer Betriebsführung an den Positionspa-
pieren, Leitlinien und Empfehlungen des Weltverbandes 
der Zoologischen Gärten und Aquarien (WAZA), des Eu-
ropäischen Zoo- und Aquarienverbandes (EAZA), der Eu-
ropäischen Vereinigung für Meeressäugetiere (EAAM), des 
VdZ sowie des Welt-Naturschutzverbandes (IUCN). Im 
Weiteren beziehen sie sich auf entsprechende Dokumente 
der Organisationen der Zoopädagogen (Verband deutsch-
sprachiger Zoopädagogen, VZP), Zootierärzte und Zoo-
tierpfleger (Berufsverband der Zootierpfleger, BdZ). 

2. Mitgliedzoos des VdZ setzen sich zum Ziel, hohen Quali-
tätsansprüchen zu genügen, d.h. Einrichtungen zu sein, in 
denen sich die Tiere, die Besucher und das Personal wohl-
fühlen können, die wirtschaftlich und nachhaltig arbeiten, 
die dem Umwelt-, Natur-, Arten- und Tierschutz ver-
pflichtet sind und dabei die Empfehlungen der Welt-Zoo- 
und Aquarium-Naturschutzstrategien und die Ziele der 
WAZA-Tierschutzstrategie bestmöglich umsetzen.  

3. In der Betriebsleitung des Zoos muss eine wissenschaftlich 
ausgebildete Person mit abgeschlossenem Hochschulstudi-
um der Biologie, Veterinärmedizin oder der Land- und 
Forstwirtschaft und guten Kenntnissen der Tiergartenbio-
logie vertreten sein. In Ausnahmefällen kann die akademi-
sche Ausbildung durch herausragende fachliche Leistungen 
im Tiergartenwesen ersetzt werden, wobei eine externe 
qualifizierte tierärztliche und tiergartenbiologische Bera-
tung der Tierhaltung gewährleistet sein muss. Der Gesamt-
vorstand entscheidet in solchen Fällen, ob die Vorausset-
zungen für eine Mitgliedschaft erfüllt sind. 

II. Bildung  
 

Mitgliedzoos des VdZ erfüllen ihren Bildungsauftrag dadurch, 
dass sie 
 
1. bei der Auswahl der gehaltenen Tiere edukative Kriterien 

berücksichtigen, wobei sie im Rahmen eines Gesamtkon-
zepts thematische Schwerpunkte, z. B. nach systemati-
schen, geographischen oder ökologischen Gesichtspunkten 
setzen können; 

2.  den Besuchern durch geeignete Massnahmen Kenntnisse 
über die Formenvielfalt und das Leben von Tieren und 
Einsichten in biologische, ökologische Zusammenhänge 
vermitteln und sie durch die Gelegenheit der Begegnung 
mit Tieren zu sachgerechtem Natur- und Tierverständnis 
bilden und zur Tierliebe motivieren; 

3.  ein zoopädagogisches Angebot vorhalten und mit Schulen 
aller Stufen, Universitäten und anderen Bildungseinrich-
tungen zusammenarbeiten; 

4. bei ihrer Bildungsarbeit die pädagogischen Standards der 
EAZA berücksichtigen;  

5. im Rahmen ihrer Zoopädagogik Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BnE) betreiben und damit Kindern und Er-
wachsenen nachhaltiges Denken und Handeln vermitteln; 

6. sich an der Ausbildung von Personal in erhaltungsspezifi-
schen Kenntnissen und Fähigkeiten beteiligen;  

7. für die Bildungsarbeit angemessene Mittel zur Verfügung 
stellen. 

 
 
III. Umwelt-, Natur- und Artenschutz  
 

Mitgliedzoos des VdZ leisten einen Beitrag zur Erhaltung der 
Biodiversität und zu einem schonenden Umgang mit natürli-
chen Ressourcen, indem sie 
 
1.  gefährdete Wildtierarten und -unterarten durch Nachzucht 

erhalten und/oder bedrohte Haustierrassen als Dokumente 
der menschlichen Kulturgeschichte durch Haltung und 
Zucht bewahren; 

2. sich bei der Erhaltungszucht von Tieren gefährdeter Arten 
an den Leitlinien und Strategien der IUCN und der WA-



SONSTIGE MATERIALIEN 68 
 

 

Akzeptanz und Relevanz der Zoologischen Gärten Rigi Symposium 2016 

 

ZA orientieren und soweit möglich und erwünscht mit 
globalen (GSMP) und europäischen Zuchtprogrammen 
(EEP) kooperieren;  

3.  gegebenenfalls Nachzuchttiere gefährdeter Arten für Aus-
wilderungsprojekte zur Verfügung stellen, die den Richtli-
nien der IUCN entsprechen; 

4.  auch nicht gefährdete Tierarten zur Zucht bringen und in 
sich selbst erhaltenden Populationen betreuen, um dadurch 
Entnahmen aus wildlebenden Beständen zu vermeiden und 
die Erhaltung eines für für zoopädagogische und eventuell 
Forschungszwecke der Zoos geeigneten Tierbestands zu si-
chern; 

5. sich beim Populationsmanagement, insbesondere in Fragen 
betreffend Kontrazeption, Handaufzucht und Töten von 
Tieren, sowie der Abgabe an andere Haltungen im Rah-
men der anwendbaren Gesetzgebung an den Leitlinien des 
VdZ zur Regulierung von Tierpopulationen und den Emp-
fehlungen von EAZA, WAZA sowie des Rigi-Symposiums 
orientieren; 

6. sich in Zusammenarbeit mit anderen Zoos, Behörden und 
Organisationen bei Projekten des Lebensraum- und Arten-
schutzes engagieren und diese fachlich, materiell und fi-
nanziell unterstützen; 

7. die lokale Biodiversität durch geeignete Massnahmen auf 
dem eigenen Gelände und in dessen Umgebung fördern; 

8. ihren Betrieb so nachhaltig wie möglich führen und sich 
bemühen, im Sinne der Empfehlungen der WAZA und des 
Rigi-Symposiums V alle baulichen und betrieblichen 
Massnahmen auf energetische und ressourcenschonende 
Effizienz zu überprüfen und auszulegen;  

9.  im Rahmen ihrer edukativen Bemühungen und publizisti-
schen Aktivitäten das öffentliche Bewusstsein für die Prob-
leme des Umwelt-, Natur- und Artenschutzes und für ei-
nen nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen 
stärken und dabei insbesondere ihre Tiere als Botschafter 
für den Schutz von Populationen und Arten und für die 
Erhaltung natürlicher Lebensräume einsetzen; 

10.  mit Organisationen des Umwelt-, Natur- und Artenschut-
zes zusammenarbeiten und die zuständigen Behörden, le-
gislativen und exekutiven Organe unterstützen und fach-
lich beraten. 

 
 
IV. Tierhaltung und Tierschutz 
 

Mitgliedzoos des VdZ betreiben eine gute Tierhaltung und en-
gagieren sich für den Tierschutz, indem sie die folgenden 
Grundsätze umsetzen: 
 
1. Sie schaffen für die gehaltenen Tiere durch tiergärtnerische 

Massnahmen adäquate Lebensmöglichkeiten. Sie halten ih-
re Tiere so, dass den biologischen und den Erhaltungsbe-
dürfnissen der jeweiligen Art Rechnung getragen wird. 
Dabei orientieren sie sich an den natürlichen Lebensbedin-
gungen, den Standards und Leitlinien der EAZA und der 
EAAM, aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
tiergartenbiologischen Erfahrungen und legen besonderes 

Augenmerk auf das Verhalten der Tiere einschliesslich ih-
rer sozialen Veranlagung, ihren Anforderungen an das 
Klima, den Raumstrukturen der Gehege, ihrer Fütterung, 
der Hygiene und der tiermedizinischen Versorgung. 

2. Sie halten die Tiere in Gehegen, die so dimensioniert, ges-
taltet, ausgestattet und begrenzt sind, dass eine Verletzung 
oder gesundheitliche Gefährdung der Tiere so sicher wie 
möglich ausgeschlossen ist. Gehege in denen sich Tiere 
dauernd oder überwiegend aufhalten, müssen so gross und 
so gestaltet sein, dass die Tiere sich artgemäss bewegen und 
verhalten können. Die Gehegegrösse muss gegebenenfalls 
das Gruppenverhalten berücksichtigen und Raum bieten, 
um Massnahmen zur Lebensraumbereicherung durchfüh-
ren zu können.  

3. Sie tragen dem Gruppenverhalten bzw. dem interspezifi-
schen Verhalten Rechnung, wenn sie Gehege mit mehreren 
Tieren oder Tieren verschiedener Arten besetzen. Die Ge-
hege sind in diesen Fällen so zu strukturieren, dass Konflik-
te minimiert werden. Insbesondere müssen Ausweich- und 
Rückzugsmöglichkeiten vorhanden sein. Für Tiere, die 
überwiegend oder zeitweilig einzeln leben, und für unver-
trägliche Tiere müssen Absperrgehege vorhanden sein. 

4. Sie sorgen dafür, dass die klimatischen und sonstigen Um-
weltbedingungen innerhalb des physiologischen Toleranz-
bereichs der jeweiligen Art liegen. Bei der Haltung in Aus-
sengehegen muss bei Tierarten, für die ein Witterungs-
schutz erforderlich ist, dieser für alle Tiere im Gehege aus-
reichen. Bei der Haltung in Innengehegen ist das Klima in 
den Gehegen unter Berücksichtigung der tages- und jah-
reszeitlichen Rhythmen angemessen zu regulieren. Dassel-
be gilt für die Beleuchtung von Innengehegen. 

5. Sie betreiben, warten und reinigen die Gehege so, dass den 
Ansprüchen der darin gehaltenen Tiere dauerhaft entspro-
chen wird. 

6. Sie stellen grundsätzlich sicher, dass Tiere aus den Gehegen 
nicht entweichen. Bei Tieren, die für den Menschen ge-
fährlich oder invasiv sind, reichen dazu psychologische Bar-
rieren nicht aus, für besonders gefährliche Tiere müssen die 
Barrieren physisch unüberwindbar sein.  

7. Zum Schutz vor Verletzungen und Infektionskrankheiten 
beugen sie dem Eindringen von Schadnagern und Schäd-
lingen in Innengehege durch geeignete Massnahmen vor 
und sind bestrebt, das Eindringen von Beutegreifern in 
Gehege so weit wie möglich zu verhindern. 

8. Sie versorgen ihre Tiere regelmässig und ausreichend mit 
geeignetem Futter und stellen sicher, dass die Deckung des 
Flüssigkeitsbedarfs gewährleistet ist. Dazu erstellen sie Fut-
terpläne für die einzelnen Tierarten, die gegebenenfalls 
auch saisonal unterschiedliche Anforderungen berücksich-
tigen. Werden Tiere in Gruppen gehalten, sorgen sie dafür, 
dass jedes Tier genügend Futter und Flüssigkeit erhält. 
Ferner achten sie darauf, den Tieren die mit der Nah-
rungsaufnahme verbundene arttypische Beschäftigung zu 
ermöglichen, soweit dies praktikabel ist. 

9. Sofern sie den Besuchern das Füttern von Tieren erlauben, 
darf dies nur mit vom Zoo zur Verfügung gestelltem oder 
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im Zoo erworbenem Futter geschehen, dessen Menge und 
Qualität somit einer Kontrolle unterliegt. 

10. In Kontaktgehegen halten sie für die Tiere ausreichend 
grosse Rückzugszonen bereit, die Besucher nicht betreten 
dürfen. Sie weisen die Besucher in geeigneter Weise darauf 
hin, wie sie sich zu verhalten haben, um weder die Tiere 
noch sich selbst zu gefährden, und sorgen gegebenenfalls 
für eine angemessene Aufsicht.  

11. Wo angezeigt, setzen sie Training und Vorführung zur 
Gewährleistung eines stressarmen oder stressfreien Um-
gangs mit den Tieren ein. Training und Vorführung sind 
so zu gestalten, dass sie keine negativen Auswirkungen auf 
das artspezifische Verhalten des Tieres und gegebenenfalls 
die sozialen Interaktionen in der Tiergruppe haben. 

12. Sie stellen sicher, dass das Tierpflegepersonal das Befinden 
der Tiere und den Zustand der Einrichtungen so oft wie 
nötig oder gesetzlich vorgeschrieben überprüft, und dass 
Mängel an den Einrichtungen, die das Befinden der Tiere 
beeinträchtigen, unverzüglich behoben oder geeignete 
Massnahmen zum Schutz der Tiere getroffen werden. 
Kranke oder verletzte Tiere sind unverzüglich ihrem Zu-
stand entsprechend unterzubringen, zu pflegen und zu be-
handeln oder aber tierschutzkonform zu töten. Die dafür 
notwendigen Einrichtungen müssen zur Verfügung stehen.  

13. Sie stellen sicher, dass die Tiere regelmässig von einem 
fachkundigen Tierarzt auf ihren Gesundheitszustand über-
prüft werden. Dieser erstellt auf der Grundlage der guten 
veterinärmedizinischen Praxis und dem neuesten Stand der 
Wissenschaft ein schriftliches Programm zur tiermedizini-
schen Vorbeugung und Behandlung sowie zur Vermeidung 
der Übertragung infektiöser oder parasitärer Krankheiten 
zwischen Tieren und Betreuungspersonal. Bei Todesfällen 
von Tieren wird die Ursache abgeklärt und, falls erforder-
lich, eine Obduktion, veranlasst. Falls zweckdienlich stre-
ben die Zoos eine Zulassung nach der «Besen»-Richtlinie 
92/65/EWG an. 

14. Sie stellen sicher, dass bestehende Gehege bzw. deren Be-
satz verbindlichen räumlichen Mindestanforderungen ent-
sprechen, soweit solche existieren. Beim Neubau von Ge-
hegen bemühen sie sich darum, möglichst optimale Hal-
tungsvoraussetzungen zu schaffen. Sie orientieren sich da-
bei an tierhalterischer Erfahrung und neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und ziehen dazu den Rat von 
Kollegen, Haltungsleitlinien der Zooverbände, Sachver-
ständigen-Gutachten und wissenschaftliche Veröffentli-
chungen bei. 

15. Soweit anwendbar, befördern sie Tiere, entsprechend den 
Bestimmungen der Animal Transportation Association 
(ATA), der Live Animal Regulations (LAR) der Internatio-
nal Air Transport Association (IATA), des Übereinkom-
mens über den internationalen Handel mit gefährdeten Ar-
ten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES) und der 
Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE), der Europäi-
schen Union sowie gegebenenfalls nach einzelstaatlichen 
Vorgaben. Sie sorgen dafür, dass die Kennzeichnung und 
Begleitdokumentation der Tiere den jeweils anwendbaren 

Vorgaben der Europäischen Union und der einzelnen Staa-
ten entspricht. 

16. Sie bemühen sich darum, in öffentlichen und/oder fachli-
chen Gremien oder Foren des Tierschutzes mitzuwirken 
und sie beraten die zuständigen Behörden, legislativen und 
exekutiven Organe in fachlicher Hinsicht. 

 
 
V. Forschung  
 
Mitgliedzoos des VdZ erfüllen ihre Verpflichtungen im Bereich 
der Forschung dadurch, dass sie 
1.  Methoden zur Haltung und Zucht von Wildtieren entwi-

ckeln und verbessern, darüber hinaus im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten weitere Grundlagenforschung auf dem Ge-
biet der Tiergartenbiologie (Zoologie, Ethologie, Ökologie, 
Physiologie u. a.) und der Veterinärmedizin betreiben und 
sich hierbei an den Empfehlungen von EAZA und WAZA 
orientieren; 

2.  mit anderen wissenschaftlich geleiteten Zoos und nach 
Möglichkeit mit Universitätsinstituten und ähnlichen Ein-
richtungen eng zusammenarbeiten; 

3.  die wissenschaftliche Arbeit eigener Mitarbeiter ebenso 
fördern wie die anderer Zoos und Institutionen; 

4.  die Ergebnisse wissenschaftlicher Tätigkeit in Fachzeit-
schriften und Jahresberichten, aber auch in populärer Wei-
se in der medialen Berichterstattung veröffentlichen. 

 
 
VI. Erholung und Freizeitgestaltung  
 
Mitgliedzoos des VdZ sind Stätten der Erholung und Freizeit-
gestaltung für alle Menschen – ohne Unterschied. Sie müssen 
deshalb 
1.  die Erholungsmöglichkeiten in ausgewogener Weise mit 

den übrigen Zielsetzungen in Einklang bringen, 
2.  die Belange der Landschaftspflege innerhalb des Zoogelän-

des beachten, 
3.  die Tiere nicht nur im tiergartenbiologischen Sinne ein-

wandfrei und artgerecht, sondern auch in einem ästhetisch 
ansprechenden Rahmen halten und Anlagen und Tierhäu-
ser in Abstimmung mit den Bedürfnissen der Tiere und 
mit edukativen Gesichtspunkten gestalten, 

4.  die Möglichkeiten von Erholung und Bildung nicht nur 
aufeinander abstimmen, sondern auch die unterschiedliche 
Besucherstruktur berücksichtigen, vor allem hinsichtlich 
des Bildungsniveaus, sprachlicher Barrieren und Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen. 

 
 
VII. Mittel und Massnahmen zur Erfüllung 

der Aufgaben und Erreichung der Ziele 
 
Die Mitgliedzoos des VdZ verpflichten sich, für die Verfolgung 
der oben genannten Aufgaben und Ziele Zoologischer Gärten 
die folgenden Grundsätze zu beachten: 
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1. Sie setzen für die Betreuung der Tiere ausreichend ge-
eignetes, sachkundiges Personal ein. Dessen Sachkunde 
halten sie durch Fort- und Weiterbildung auf dem aktu-
ellen Stand der tiergartenbiologischen Erkenntnisse. 

2.  Der Sicherheit des Personals und der Besucher ist gröss-
te Sorgfalt durch vorbeugende Sicherheitskonzepte und 
–pläne zu widmen. Als Massnahme des vorbeugenden 
Schutzes von Besuchern, Personal und Tieren erstellen 
die Zoos Notfallpläne für Ereignisse wie Feuer, Sturm, 
Stromausfall oder Hochwasser und das Einfangen ent-
wichener gefährlicher oder invasiver Tiere. 

4. Es ist ein Register über den Tierbestand des Zoos in ei-
ner den verzeichneten Arten jeweils angemessenen Form 
zu führen und stets auf dem neuesten Stand zu halten. 
Tierärztliche und relevante tiergartenbiologische Mass-
nahmen sind zu dokumentieren. Wo eine Teilnahme an 
ISIS/ZIMS Sinn macht, ist diese wahrzunehmen oder 
anzustreben. 

5.  Für den Erfahrungsaustausch zwischen den Zoos wer-
den relevante Ereignisse, Entwicklungen sowie die ent-
sprechenden fachlichen Erwägungen und Gründe den 
Mitgliedern und der Geschäftsstelle zur Kenntnis gege-
ben. Informationen, die ein öffentliches Interesse an-
nehmen lassen, werden allgemein zugänglich veröffent-
licht. 

6. Durch Öffentlichkeitsarbeit ist für die Belange der Tier-
gartenbiologie sowie des Umwelt-, Natur-, Arten- und 
Tierschutzes einzutreten. 
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